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E D I TO R I A L VO N
MAG. ALEXANDER HOFER

VON WILLEN, WOLLEN UND WIRKLICHKEIT

Dass uns nach der Ferien- und Urlaubszeit wieder eine andere Rea-
lität vereinnahmt, zeigen die Nachrichten: Die nächste Steuerreform 
ist in Planung, weitere Pensionsreformen sind nicht notwendig, nach 
der Wahl ist vor der Wahl. Der Reihe nach: Ich plädiere seit Jahren da-
für, dass Arbeit steuerlich und sozialversicherungsmäßig massiv(!) zu 
entlasten ist. Soweit trage ich (emotional) alle Pläne, welcher Regie-
rung auch immer, mit. „Gegenfinanzierungen“ (Sie wissen, das Wort 
stammt nicht von mir!) in Form neuer Steuern – schon stehen Maschi-
nensteuer“ und (wieder) Vermögens- und Erbschaftssteuer im Raum –, 
gewinne ich dagegen ganz und gar nichts ab. Umso mehr, wenn das 
Thema Einsparungen, Stichwort Verwaltungsreformen, beharrlich au-
ßen vor bleibt. Und damit zu den Pensionen. Die notorische Verwei-
gerung der Verantwortlichen, Bevölkerungs- und Altersentwicklung 
sowie relativ einfache Algebra und all das verpackt in Analysen pro-
funder Fachleute zu akzeptieren, und stattdessen politisches Wollen 
Wirklichkeit schaffen zu lassen, wird jenen (anderen) noch zu schaffen 
machen, deren Beitragsleistungen die aktuellen Pensionsbezieher fi-
nanzieren. Wie transparent ist dagegen doch die Neuauflage der Bun-
despräsidentenwahl: Die Komplexität für den Entscheider beschränkt 
sich auf eine Alternative, auf eine Wahl zwischen Schwarz oder Weiß, 
gut oder schlecht, jung oder alt, eine Skala mit zwei Polen, entweder 
das eine oder das andere. Ja, so einfach kann Wirklichkeit auch sein …
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KOHÄRENZ ZUM ZIEL:  ÄNDERUNG DES 
UGB DURCH DAS RECHNUNGSLEGUNGS-
ÄNDERUNGS GESETZ 2014,  NOVELLE 
DES VERSICHERUNGS-AUFSICHTS GESETZES 
DURCH DAS RECHNUNGSLEGUNGS-
ÄNDERUNGS-  BEGLEITGESETZ 2015 – 
ZUSAMMENHÄNGE BRINGEN WESENTLICHE 
ÄNDERUNGEN.

M it dem Rechnungslegungsänderungs-Begleitgesetz 
2015 (RÄ-BG 2015) soll ein Zusammenhang zwischen 
den Rechnungslegungsbestimmungen des Unterneh-

mensgesetzbuches (UGB) in der Fassung des Rechnungsle-
gungs-Änderungsgesetzes 2014 (RÄG 2014) und den Spe-
zialmaterien geschaffen werden. So bleiben etwa für die 
Bilanzierung für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Jänner 2016 
begonnen haben, die Bestimmungen des alten Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) anwendbar.

„ PU B LI C I N T E R EST EN T I T I ES “

Im Zuge der Umsetzung der aktuellen Bilanzrichtlinie be-
steht ein Spielraum des nationalen Gesetzgebers bei der De-
finition von Unternehmen von öffentlichem Interesse („Pub
lic interest entities“ – PIE). 

Welche Unternehmen sind PIEs? Bei PIEs handelt es sich 
vor allem um Kreditinstitute, Versicherungen, Pensionskas-
sen und kapitalmarktorientierte Unternehmen. Versiche-
rungsunternehmen sind PIEs, wenn sie als Kapitalgesell-
schaft organisiert sind.

Speziell Versicherungsunternehmen und Unternehmen 
im Finanzdienstleistungssektor sind von wesentlichen Aus-
wirkungen betroffen, die im Folgenden dargestellt werden:
�� Versicherungsunternehmen sind den Größenklassen ent-
sprechend als große Kapitalgesellschaft zu klassifizieren.
�� Im Rahmen der Aufstellung eines Konzernabschlusses 
dürfen die größenabhängigen Befreiungsbestimmungen 
nicht angewendet werden, wenn das verbundene Unter-
nehmen ein Unternehmen von öffentlichem Interesse ist.

B EGR I FFL I CH KEI T EN 

Nicht nur die Auswirkungen, sondern auch die Begriffs-
bestimmungen haben durch das RÄ-BG 2015 Klarheit erfah-
ren. Der „beizulegende Wert“ orientiert sich an der Teilwert-
Definition aus dem Steuerrecht. Der „beizulegende Wert“ ist 
somit der Betrag, den ein Erwerber des gesamten Unterneh-
mens für den einzelnen Vermögensgegenstand oder die be-
treffende Schuld ansetzen würde. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass das Unternehmen fortgeführt wird. Hierbei handelt 
es sich um einen subjektiven Wertbegriff. 
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Der „beizulegende Zeitwert“ hingegen stellt einen ob-
jektiven Wertbegriff dar und orientiert sich am Börsenkurs 
oder Marktwert.

Ein Sachverhalt, der definitionsgemäß „wesentlich“ ist, 
soll klarstellen, dass Informationen, die ausgelassen oder 
fehlerhaft angegeben werden, Entscheidungen beeinflussen 
können. Im Rahmen der Bewertungen und der Anwendung 
des Wesentlichkeitsgrundsatzes gilt festzuhalten, dass es 
immer ein Abhängigkeitsverhältnis von Größe und spezifi-
scher Eigenart gibt. Auch mehrere gleichartige Posten kön-
nen wesentlich sein.

DA S KO N ZE PT D E R L AT EN T EN  ST E U E R N

Hinsichtlich der latenten Steuern erfolgte eine weitere 
Modernisierung des Bilanzrechts. Aktive latente Steuern sind 
für (mittel)große Gesellschaften verpflichtend zu aktivieren, 
für kleine Gesellschaften gibt es diesbezüglich ein Wahl-
recht. Allerdings wird eine Ausschüttungssperre für den Ak-
tivsaldo eingeführt. Im Rahmen der gleichmäßigen Vertei-
lung wurde eine Übergangsregel entwickelt. Die Dotierung 
eines Betrages für aktive latente Steuern muss über einen 
Zeitraum von fünf Jahren gleichmäßig verteilt aufgelöst wer-
den. Für passive latente Steuern gilt ebenso, dass eine Rück-
stellung gebildet und diese über längstens fünf Jahre gleich-
mäßig verteilt werden muss. Diese Übergangsregel gilt für 
Unternehmen mit Bilanzstichtag per 31.12.2016.

A BSCH R EI B U N GEN  U N D ZUSCH R EI B U N GEN

Ungeachtet ihrer zeitlich begrenzten Nutzung sind Ge-
genstände des Anlagevermögens außerplanmäßig auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Auch für 
Finanzanlagen wird klargestellt, dass diese mit Ausnahme 
von Beteiligungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeit-
wert abzuschreiben sind. 

Im Falle von Zuschreibungen entfällt das bisherige Wahl-
recht nach § 208 Abs 2 UGB. Wenn Abschreibungsgründe 
wegfallen, dann muss zwingend eine Zuschreibung erfolgen. 
Für das Wirtschaftsjahr 2015 besteht eine Nachholpflicht für 
unterlassene Zuschreibungen. Wird eine Zuschreibungsrück-
lage gebildet, kann diese unter den Passiven Rechnungsab-
grenzungsposten gesondert ausgewiesen werden. Bei erst-
maliger Anwendung des RÄG 2014 hat grundsätzlich eine 
sofortige Realisierung zu erfolgen. Die Auflösung der unter-
nehmensrechtlichen Rücklage hat im Gleichklang mit der 
steuerlichen Zuschreibungsrücklage zu erfolgen. Für die 
Folgejahre heißt das, dass die durch die neue Rechtslage 
entstanden Zuschreibungen erfolgswirksam erfasst werden 
müssen und für die bestehenden passiven Rechnungsab-
grenzungsposten die steuerlichen Regeln anzuwenden sind. 
Die Rücklage ist somit spätestens zum Zeitpunkt ihres Aus-
scheidens aufzulösen. 

A BSCH A FF U N G D E R U N V E RST E U E RT EN  RÜCKL AGEN 

Im Zuge der Übergangsbestimmungen wurde festgelegt, 
dass eine erfolgsneutrale Umbuchung von Gewinnrückla-
gen zu erfolgen hat. In weiterer Folge sind die enthaltenen 
passiven latenten Steuern zu bilanzieren und mit allfälli-
gen aktiven Steuerlatenzen zu saldieren. Die Regelung der 
Abschaffung unversteuerter Rücklagen trifft auch das VAG. 
Festzuhalten ist, dass die Auflösung bestehender unver-
steuerter Rücklagen keine Auswirkung auf den steuerlichen 
Gewinn hat. 

A BSCH A FF U N G D ES A USSE RO R D EN T LI CH EN 
E RGE B N I SSES U N D W EI T E R FA SS U N G D E R 
D EFI N I T I O N  D E R UMSAT ZE R LÖSE

Die Definition der Umsatzerlöse wurde im UGB weiter ge-
fasst. Hinkünftig soll keine Rücksicht mehr darauf genom-
men werden soll, ob die Erlöse aus der gewöhnlichen Ge-
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schäftstätigkeit herrühren. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Neufassung der Defintion der Umsatzerlöse mit der Ab-
schaffung des außerordentlichen Ergebnisses zusammen-
hängt. Statt des Gliederungspunktes des außerordentlichen 
Ergebnisses muss nun eine Anhangangabe über „Betrag und 
Wesensart der einzelnen Ertrags- oder Aufwandposten von 
außerordentlicher Größenordnung oder außerordentlicher 
Bedeutung“ gemacht werden. 

RÜCKST ELLU N GEN 

Rückstellungen werden nach § 211 UGB bewertet. Statt 
des bisherigen Rückzahlungsbetrages wird mit dem best-
möglichen Schätzwert des notwendigen Erfüllungsbetrages 
bewertet. Sowohl ein marktüblicher, als auch ein Stichtags-
zinssatz sind zulässig. Bei Sozialverpflichtungen bemisst 
sich der Zinssatz nach „versicherungsmathematischen 
Grundsätzen“. Darüber hinaus ist bei Sozialverpflichtun-
gen ein durchschnittlicher Marktzinssatz bei einer Restlauf-
zeit von 15 Jahren zulässig. 
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MAG.  EVA-MARIA
WILHELMER,  MA

ist Assistentin Steuern
und spezialisiert auf 
Verfahrens- und 
Finanzstrafrecht

DAS BANKGESPRÄCH

V E R A N L AGU N G I N  KR I SEN ZEI T EN

Bitte geben Sie uns eine kurze Einschätzung zur aktuellen 
Situation an den Kapitalmärkten.

Zuletzt beschäftigte die Anleger vor allem der Brexit. Ob-
wohl fast kein Marktteilnehmer damit rechnete, entschieden 
sich die Briten für einen Austritt aus der EU. In einer ersten 
Reaktion sahen wir fallende Aktienkurse. Bald kam jedoch die 
Einsicht, dass diese Reaktion übertrieben war. Global agie-
rende Konzerne mit guten Geschäftsmodellen sind nicht un-
mittelbar gefährdet. Sie notieren heute daher oft höher als 
vor der Abstimmung.

Welches Fazit ziehen Sie daraus für die Veranlagung?
Unser oberstes Gebot lautet nach wie vor: Qualität und Di-

versifizierung schützen vor unvorhersehbaren Ereignissen. 
Wir stellen die Qualität sicher in dem wir jede Anleihe und 

Aktie mithilfe unserer Sterne-Ratings analysieren. Bei Anlei-
hen führen eine interne und externe Bonitätsbeurteilung dazu, 
dass wir nur Schuldner höchster Qualität auswählen. Zudem 
spielt auch die Restlaufzeit in der derzeitigen Phase extrem 
niedriger Zinsen eine wichtige Rolle. Bei Aktien helfen unter 
anderem eine starke Bilanz sowie ein erfahrener Unterneh-
menslenker, um gestärkt aus einer Krise hervorzugehen. Di-
versifizierung erreichen wir durch eine Allokation über ver-
schiedene Branchen und Länder. Aktuell sind wir am höchsten 
gewichtet in den Sektoren Informationstechnologie (IT), Basis-
konsumgüter und Gesundheitswesen. Geografisch sehen wir 
vor allem bei asiatischen Unternehmen weiterhin Chancen.

Wie reagierten Ihre Portfolios nach dem Brexit?
Wir bieten für unsere Kunden Vermögensverwaltungen je 

nach Risikobereitschaft mit einem Aktienanteil von 0-100%. 
Über das erste Halbjahr gesehen waren sämtliche Varianten 
im Plus – trotz des Brexit-Votums im Juni. Mit Juli folgte dann 
der stärkste Plus-Monat des Jahres. Natürlich ist dies eine 
sehr kurzfristige Betrachtung. Dennoch sind wir davon über-
zeugt, auch langfristig Mehrwert für unsere Kunden erzielen 
zu können.

Was gilt es für die Zukunft zu beachten?
Die Voraussetzungen für eine Veranlagung haben sich in 

den letzten Jahren verändert. Die hohe Staatsverschuldung 
bremst das Wirtschaftswachstum und die niedrigen Zinsen be-
reiten Sparbuchsparern und institutionellen Investoren Kopf-
zerbrechen. Mit einer angemessenen Beimischung von Quali-
tätsaktien können private Investoren dieses Problem jedoch 
umgehen.

Michael Steinkellner ist Diplom. Finanzberater 
(BAK) bei der Schoellerbank in Graz, als Certi-
fied Financial Planner (CFP®) Lizenzträger des 
Financial Planning Standards Board Austria 
und als European Financial Adviser (EFA®) 
Lizenzträger der European Financial Planning 
Association. 

Schoellerbank Graz 
Am Eisernen Tor 3, 8010 Graz
Tel. +43 /316/821 517-4211
Mob. +43/664/814 24 69
E-Mail: michael.steinkellner@schoellerbank.at

An
ze

ig
e



8

REGISTRIERKASSE UND 
BELEGERTEILUNGSPFLICHT – 
AUCH FÜR VEREINE? 
IM SIEBENTEN TEIL UNSERER SERIE  
BESCHÄF TIGEN WIR UNS MIT DER  
REGISTRIERK ASSEN- UND BELEG-
ERTEILUNGSPFLICHT FÜR VEREINE.

A b einem Jahresumsatz von € 15.000 netto und Bar-
umsätzen von € 7.500 netto muss jeder Betrieb seine 
Bareinnahmen mit einer Registrierkasse elektronisch 

aufzeichnen.

Bei Barumsätzen muss unabhängig von der Umsatzhöhe 
dem Käufer verpflichtend ein Beleg ausgehändigt werden. 



9

�� Die Verpflegung (Abgabe von Speisen und Getränken) 
ist grundsätzlich von den Mitgliedern bereitzustellen. 
Die gänzliche oder teilweise Auslagerung an einen Un-
ternehmer ist jedoch nicht schädlich für das Vorliegen ei-
nes kleinen Vereinsfestes. 
�� Solche Veranstaltungen dürfen insgesamt eine Dauer von 
72 Stunden im Jahr nicht überschreiten. 

Sonstige entbehrliche Hilfsbetriebe, die diese Voraus-
setzungen nicht erfüllen und die oben genannten Umsatz-
grenzen überschreiten, sind registrierkassen- und beleger-
teilungspflichtig. 

B EGÜ N ST I GU N GSSCH Ä D LI CH E GESCH Ä F TSB E T R I E B E 

Ein begünstigungsschädlicher wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb ist ohne Zweckerfüllung. Dem Betrieb kommt nur 
mehr materielle Bedeutung zu, er dient nur zur Beschaffung 
finanzieller Mittel. 

Außer bei Umsätzen von maximal € 7.500 pro Jahr – in 
diesem Fall wird nicht von einer unternehmerischen Tätigkeit 
ausgegangen – sind begünstigungsschädliche Geschäfts-
betriebe registrierkassen- und belegerteilungspflichtig.

K A N T I N EN

Eine Ausnahme von der Registrierkassen- und Beleg-
erteilungspflicht besteht auch für Kantinen von gemeinnützi-
gen Vereinen mit einem Jahresumsatz von maximal € 30.000 
und nicht mehr als 52 Betriebstagen pro Jahr. 

Somit treffen Vereine grundsätzlich auch die Belegertei-
lungspflicht und die Registrierkassenpflicht, wenn sie die 
oben genannten Umsatzgrenzen überschreiten. Es beste-
hen aber für Vereine Befreiungen unter gewissen Voraus-
setzungen.

U N EN T B EH R LI CH E H I LFSB E T R I E B E

Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt vor, wenn der Be-
trieb insgesamt zur Erfüllung begünstigter Zwecke dient, für 
die Erreichung des Vereinszwecks unentbehrlich ist und zu 
abgabepflichtigen Betrieben nicht in größerem Umfang in 
direkten Wettbewerb tritt.

Vereine, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen und die Kriterien für die abgabenrechtli-
chen Begünstigungen erfüllen, unterliegen mit ihren unent-
behrlichen Hilfsbetrieben weder der Registrierkassen- noch 
der Belegerteilungspflicht.

EN T B EH R LI CH E H I LFSB E T R I E B E 

Ein entbehrlicher Hilfsbetrieb dient zwar als Mittel für die 
Erreichung des Vereinszwecks, der begünstigte Zweck wird 
aber nur indirekt gefördert. Es muss jedoch ein erkennba-
rer Zusammenhang zu dem begünstigten Zweck bestehen.

Bei geselligen Veranstaltungen (kleine Vereinsfeste) von 
gemeinnützigen Vereinen besteht keine Registrierkassen- 
und Belegerteilungspflicht unter folgenden Voraussetzungen:

�� Die Organisation und Durchführung der geselligen Ver-
anstaltung erfolgt im Wesentlichen durch die Mitglieder 
oder deren Angehörige. Eine Mitarbeit von Nichtmitglie-
dern ist nur dann unschädlich, wenn diese ebenfalls un-
entgeltlich erfolgt.
�� Auftritte von Musik- oder anderen Künstlergruppen sind 
dann unschädlich, wenn diese höchstens € 1.000 pro 
Stunde für Unterhaltungsdarbietungen erhalten.

REGISTRIERKASSE UND 
BELEGERTEILUNGSPFLICHT – 
AUCH FÜR VEREINE? 
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MAG.  KARIN
STEINER

ist Steuerberaterin
und ua spezialisiert auf 
Vereinssteuerrecht
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AB 1.1.2017 WIRD DIE  
TÄGLICHE GERINGFÜGIG-
KEITSGRENZE ABGESCHAFF T. 
MASSGEBLICH IST KÜNF TIG 
NUR MEHR DIE MONATLICHE 
GERINGFÜGIGKEITSGRENZE.

A ufgrund des vom Nationalrat be-
reits 2015 beschlossenen Mel
depflichtÄnderungsgesetzes 

entfällt ab dem 1.1.2017 die tägliche 
Geringfügigkeitsgrenze. Das kann für 
einige Betriebe eine Entlastung dar-
stellen, jedoch sind auch einige Kon-
sequenzen zu bedenken.

Bis 31.12.2016 gilt die tägliche Ge-
ringfügigkeitsgrenze (GFG) für echte 
oder freie Dienstverträge (DV), 
�� die für kürzere Zeit als einen Kalen
dermonat vereinbart wurden und
�� wenn dem Dienstnehmer für ei-
nen Arbeitstag im Durchschnitt 
ein Entgelt von derzeit höchstens 
€ 31,92, insgesamt jedoch höchs-
tens € 415,72 pro Monat, gebührt 
(Werte 2016).

Die tägliche GFG spielt eine Rolle bei
�� einer für eine kürzere Zeit als ei-
nen Kalendermonat andauernden 
durchgehenden Beschäftigung;
�� fallweisen Beschäftigungen an ein-
zelnen Tagen.

TÄGLICHE 
GERINGFÜGIGKEITS-
GRENZE VOR DEM AUS

Ab 1.1.2017 ist ein echtes oder frei-
es Dienstverhältnis dann geringfügig, 
wenn hierfür im Kalendermonat kein hö-
heres Entgelt gebührt als der Betrag der 
zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Ge-
ringfügigkeitsgrenze.

Ab 1.1.2017 ist daher ausnahmslos 
die monatliche GFG maßgeblich; unbe
deutend ist die durchschnittliche Höhe 
des Entgelts pro Arbeitstag.

B EI SP I ELE

Die Beschäftigung dauert von 1.8. 
bis 12.8.2017. Der Dienstnehmer er-
hält für diesen Zeitraum ein Entgelt 
in der Höhe von € 340. Das Entgelt 
pro Arbeitstag beträgt daher € 37,77 
(= € 340 : 9 Arbeits tage). Aufgrund der 
neuen Gesetzeslage ab dem 1.1.2017 
liegt ein geringfügiges Dienstverhältnis 
vor, da die monatliche Geringfügigkeits-
grenze nicht überschritten wurde. Die 
tägliche Geringfügigkeitsgrenze spielt 
ab 1.1.2017 keine Rolle mehr.

Der fallweise beschäftigte Dienstneh-
mer wird an den folgenden Tagen beschäf-
tigt und erhält das angeführte Entgelt:
�� 1. 8. ->Entgelt für diesen Tag: € 70
�� 5. 8. ->Entgelt für diesen Tag: € 10
�� 12. 8. ->Entgelt für diesen Tag: € 20

Das Entgelt im August beträgt ins
gesamt € 100; das durchschnittliche 
Entgelt pro Arbeitstag beträgt € 33,33 
(= € 100 : 3 Arbeitstage).

Aufgrund der neuen Gesetzeslage 
ab dem 1.1.2017 liegt ein geringfügi
ges Dienstverhältnis vor.

Aufgrund der neuen Rechtslage ist 
es grundsätzlich möglich, dass der (fall
weise) Dienstnehmer an einem einzel-
nen Tag ein „Tagesentgelt“ bis zur Höhe 
der monatlichen Geringfügigkeitsgren
ze verdienen kann und es liegt dennoch 
ein geringfügiges Dienstverhältnis vor.

Die Neuregelung bringt sowohl für 
Dienstgeber als auch für Dienstnehmer 
Vorteile.

War der bisher vollversicher
te Dienstnehmer aufgrund des Über-
schreitens der täglichen Geringfügig-
keitsgrenze vollversichert, ist dieser 
aufgrund der Neuregelung ab dem 
1.1.2017 lediglich geringfügig versi
chert und der Dienstgeber leistet ge-
ringere Sozialversicherungsbeiträge-

Für Dienstnehmer wird das Arbeiten 
an einzelnen Tagen attraktiver, da bei-
spielsweise das Arbeitslosengeld unge-
kürzt weiterhin bezogen werden kann 
oder weil ein höheres Netto entgelt 
ohne den Abzug von SV-Beiträgen be-
zogen werden kann. 
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ST E U E R F R EI  I N  D I E  ZU KU N F T  
D E R MI TA R B EI T E R I N V EST I E R EN

Wer die besten Mitarbeiter für sein Unternehmen gewin-
nen will, kann sich durch das Angebot von Sozialleistungen 
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil sichern. Mit der steuer-
freien Zukunftssicherung für Arbeitnehmer bieten Unterneh-
mer ihren Mitarbeitern die ideale Basisvorsorge für ein steuer-
freies Zusatzeinkommen in der Pension.

Die steuerfreie Zukunftssicherung erfolgt entweder arbeit-
geberfinanziert als freiwillige Sozialleistung durch das Un-
ternehmen oder arbeitnehmerfinanziert über eine Bezugs-
umwandlung des Mitarbeiters. Für jeden Mitarbeiter können 
gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 15 lit. a EStG bis zu EUR 300,– p.a. steu-
erfrei in eine Lebens-, Unfall- und/oder Krankenversicherung 
investiert werden.

Die einbezahlten Prämien können dabei auch bei Aus-
scheiden aus dem Unternehmen nicht verfallen. Die Leistun-
gen sind für den Mitarbeiter steuerfrei. 

Die Beiträge des Arbeitsgebers sind abzugsfähige Be-
triebsausgaben, Lohnnebenkosten fallen nicht an.

Auch nicht wesentlich beteiligte Geschäftsführer sowie 
angestellte Familienmitglieder von Einzelunternehmern und 
Freiberuflern können profitieren – dieser Umstand macht die 
Zukunftssicherung gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 15 lit. a EStG auch 
bei Familienbetrieben besonders beliebt.

Ihr Generali BusniessCoach erarbeitet gerne gemeinsam 
mit Ihnen die maßgeschneiderte betriebliche Altersvorsorge 
für Ihr Unternehmen.

Profitieren Sie von der individuellen Beratung durch Spe-
zialisten für die betriebliche Vorsorge.

OPTIMAL VERSICHERT
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Helmut Robnik
helmut.robnik@generali.com

Generali Versicherung AG
AGENTUR LEIBNITZ
Reichsstraße 82
8430 Leibnitz/ Österreich 
T +43 3452 76516 12 
www.generali.at

MAG.  JESSICA
GHAHRAMANI-
HOFER

ist Juristin
und spezialisiert auf 
Beratung 
Personalmanagement

MANUELA 
BLÜNEGER

ist Klientenbetreuerin  
Personalmanagement
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SCHWERBEHINDERT UND 
FAHRZEUGHALTER? JE  NACH 
GRAD DER BEHINDERUNG 
BESTEHT ANSPRUCH AUF 
STEUERLICHE ERMÄSSIGUNGEN 
ODER BEFREIUNG VON DER 
KRAF TFAHRZEUGSTEUER.

Prinzipiell muss für Kraftzeuge mit ei-
nem höchsten Gesamtgewicht von 
mehr als 3,5 Tonnen die Kraftfahr-

zeugsteuer beim jeweils örtlich zustän-
digen Wohnsitz- oder Betriebsfinanz-
amt entrichtet werden. Menschen mit 
Behinderungen können sich von der 
motorbezogenen Versicherungssteuer 
bzw von der Kraftfahrzeugsteuer für ein 
auf sie zugelassenes Kraftfahrzeug be-
freien lassen.

Um diese Befreiung zu erhalten, 
muss das Fahrzeug ausschließlich auf 
die Person mit Behinderung persönlich 
zugelassen sein. Weiters wird dafür ein 
Nachweis der Körperbehinderung durch 
eine Eintragung im Behindertenpass 
über die Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel notwendig. 
Ist dieser Eintrag im Behindertenaus-
weis nicht vermerkt, kann die Befrei-
ung nicht zur Anwendung kommen. Zu-
ständige Stelle für die Befreiung von der 
motorbezogenen Versicherungssteuer 
ist das jeweilige Versicherungsunter-
nehmen, bei dem das Kraftfahrzeug 

KFZ-STEUER-VORTEILE 
MIT 
HANDICAP

haftpflichtversichert ist. Für die Befrei-
ung von der Kraftfahrzeugsteuer müs-
sen sich Betroffene an das Wohnsitzfi-
nanzamt wenden.

ST E U E R F R EI B E T R AG F Ü R KF Z

Körperbehinderten Menschen mit 
einem eigenen Kfz, denen die Benüt-
zung öffentlicher Verkehrsmittel nicht 
zumutbar ist, steht ein zusätzlicher mo-
natlicher Steuerfreibetrag von € 190 (ab 
dem Zeitpunkt des Nachweises im Be-
hindertenpass) zu. Voraussetzung zur 
Geltendmachung mit der Steuererklä-
rung ist eine Eintragung im Behinder-
tenpass über eine dauernde schwere 
Gehbehinderung und/oder die Unzu-
mutbarkeit der Benützung der öffentli-
chen Verkehrsmittel wegen dauernder 
Mobilitätseinschränkung aufgrund ei-
ner Behinderung.

KOST EN FA K TO R A USGLEI CH STA X E

Grundsätzlich sind Arbeitgeber in 
Österreich, die 25 oder mehr Arbeit-

nehmer beschäftigen, laut Behinder-
teneinstellungsgesetz (BEinstG) ver-
pflichtet, pro 25 Arbeitnehmer jeweils 
eine begünstigte behinderte Person 
einzustellen (Beschäftigungspflicht). 
Erfolgt dies nicht, ist eine Ausgleich-
staxe zu entrichten. Die Ausgleichstaxe 
ist im BEinstG geregelt. Nach § 2 Abs. 1 
BEinstG sind begünstigte Behinderte 
österreichische Staatsbürger mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 
50 %. Die Höhe der Ausgleichstaxe be-
trägt für das Jahr 2016 
�� bei 25 bis 99 Dienstnehmern € 251,
�� bei 100 bis 399 Dienstnehmern 
€ 352 und
�� bei 400 oder mehr Dienstnehmern 
€ 374 pro Monat und nicht besetz-
ter Pflichtstelle.

B EGÜ N ST I GU N G F Ü R 
GESCH Ä F TSF Ü H R E R ?

Geschäftsführer mit einem 50 %-An-
teil, gelten nicht als Dienstnehmer, 
sondern als Selbständige und sind da-
her nicht als Dienstnehmer   
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MAG.  BARBARA
KLOIBER

ist Steuerberaterin
und ua spezialisiert auf 
Unternehmensrecht

zu qualifizieren (freie Dienstnehmer 
bzw Werkvertragsnehmer gelten nicht 
als Dienstnehmer). Das heißt, streng 
nach Gesetz führt daher die Behinde-
rung eines 50 %-Gesellschafter-Ge-
schäftsführers nicht dazu, dass die Aus-
gleichstaxe vermindert wird.

Allerdings ist in § 5 Abs 1 BEinstG 
Folgendes geregelt: „Auf die Pflichtzahl 
sind die beschäftigen begünstigen Be-
hinderten und Dienstgeber anzurech-
nen, bei denen die Voraussetzung des 
§ 2 Ab. 1 (=mindestens 50 % Behinde-
rung) zutreffen. „Weder Gesetz noch Ju-
dikatur stell(t)en bislang klar, ob man 
als 50 % Gesellschafter Geschäftsfüh-
rer als Dienstgeber im Sinne des § 5 zu 
qualifizieren ist und als begünstigter 
Behinderter (in der Dienstgebereigen-
schaft nach § 5) in Anrechnung gebracht 
werden kann.

Nachdem ein Behindertenpass ge-
mäß § 40 des Bundesbehinderten-
gesetzes kein ausreichender Nachweis 
für die Begünstigteneigenschaft für die 
Ausgleichstaxe ist, müsste – falls ein 
50 % Gesellschafter Geschäftsführer 
als im Unternehmen tätiger Dienstneh-
mer anerkannt wird – jedenfalls für die 
Ausgleichstaxe ein zusätzlicher Nach-
weis vorgelegt werden. Es bedarf zu-
sätzlich zum Behindertenausweis ent-
weder eines Nachweises in Form eines 
rechtskräftigen Bescheides bzw Urteils 
im Sinne des § 14 Abs. 1 BEinstG samt 

einer binnen drei Monaten ab Rechts-
kraft dieses Titels abzugebenden Erklä-
rung des begünstigten Behinderten, 
auch weiterhin dem Personenkreis an-
gehören zu wollen, oder eines Beschei-
des des Bundessozialamtes nach § 14 
Abs. 2 BEinstG, mit dem die Zugehörig-
keit zum Kreis der begünstigten Behin-
derten und der Grad der Behinderung 
festgestellt werden. Ein entsprechen-
der Antrag ist von dem begünstigten 
Behinderten beim Bundesamt für Sozi-
ales und Behindertenwesen zu stellen. 
Die Begünstigungen werden mit dem 
Zutreffen der Voraussetzungen, frühes-
tens mit dem Tag des Einlangens des 
Antrages beim Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen, wirksam.

A U F  D EN  N ACH W EI S KOMMT ES A N

Abschließend ist darauf hinzuwei-
sen, dass steuerliche Begünstigungen 
in allen Fällen immer erst mit dem Zeit-
punkt berücksichtigt werden können, 
zu dem der entsprechende Nachweis 
der Behinderung vorliegt. 
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STEUER-
SPLITTER

ELDA-TIPP

ELDA-SERVICE ZU 
KRANKENSTANDSBESCHEINIGUNGEN

E LDA bietet als Service den Empfang von Krankenstands-
bescheinigungen an. Derzeit gibt es zwei Varianten, wie 
Dienstgeber diese Bescheinigungen erhalten können:
�� Automatisierte Zustellung: Bei der automatisierten Zu-
stellung werden die aktuell gespeicherten Kranken-
standsbescheinigungen zugestellt.
�� Online-Abfrage: Die Online-Abfrage ermöglicht bezogen 
auf die Beitragskontonummer eine Abfrage pro Versiche-
rungsnummer bis zu einem Jahr zurück.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Inanspruchnahme die-
ser Leistung bzw nehmen die Abfrage für Sie vor. Kontaktie-
ren Sie uns unter graz@hoferleitinger.at.

FÖRDERUNGEN 
FÜR START-UPS

MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG 
ÖSTERREICHISCHER START-UP-UNTERNEHMEN

I m Juli 2016 wurde von der Bundesregierung ein Paket zur 
Förderung innovativer Start-Ups beschlossen. Folgende 
Maßnahmen sind geplant:
�� Die ersten drei Mitarbeiter von innovativen Start-Ups 
werden für drei Jahre von Dienstgeber-Lohnnebenkos-
ten entlastet.
�� Investitionsbeträge von bis zu € 250.000 pro Jahr werden 
bis maximal 20 % des Beteiligungsbetrages rückerstattet. 
�� Für Investoren von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaf-
ten sind Steuerbefreiungen von bis zu € 15.000 für Aus-
schüttungen und Steuerneutralität von Veräußerungs-
gewinnen vorgesehen.
�� Zusätzlich sollen Start-Ups eine Gutschrift von € 10.000 
für Leistungen der Patentämter bekommen.

Die Gesetzwerdung bleibt abzuwarten.

MEHR KLARHEIT

MERKBLATT ZU TÄTIGKEITEN BEI VEREINSFESTEN

W ird ein Vereinsfest geplant, sind meist die Vereinsmit-
glieder und auch deren Familienangehörige bereit, bei 
der jeweiligen Veranstaltung tätig zu werden und mit-

zuhelfen. In diesem Zusammenhang stellt sich häufig die Fra-
ge, wie solche Helfer sozialversicherungs- und steuerrecht-
lich zu beurteilen sind und ob diese als Dienstnehmer bei 
der Gebietskrankenkasse angemeldet werden müssen. Ein 
neues Merkblatt von Sozialversicherung und Finanzministe-
rium schafft Klarheit und zieht eindeutige Grenzen zwischen 
nicht meldepflichtigen Tätigkeiten und Dienstverhältnissen. 
Wirte, die in Vereinsfeste eingebunden sind, müssen beach-
ten, dass Vereinshelfer, die direkt für sie tätig sind, vom Wirt 
anzumelden sind und von einem Dienstverhältnis auszuge-
hen ist. Das Merkblatt finden Sie unter http://tinyurl.com/
Merkblatt-Vereinsfeste oder fordern Sie dieses unter graz@
hoferleitinger.at an.

HANDWERKERBONUS

WER ZUERST KOMMT, MAHLT ZUERST.

S eit 4.7.2016 kann der Handwerkerbonus beantragt wer-
den. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Nach diesem Prin-
zip werden die betraglich begrenzten Fördermittel ver-

geben. Informationen, Antragsformulare, die Förderrichtline 
und Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie auf un-
serer Website oder unter www.handwerkerbonus.gv.at.
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IMMER DANN, WENN SICH 
BERUFS-  UND PRIVATLEBEN 
NAHEKOMMEN, 
ENTSTEHEN ABGRENZUNGS-
SCHWIERIGKEITEN,  OB 
EINE AUSGABE BERUFLICH 
ODER PRIVAT VERANL ASST 
IST UND STEUERLICH 
ABZUGSFÄHIG IST ODER NICHT.

B etriebsausgaben (BA) sind Auf-
wendungen oder Ausgaben, die 
durch den Betrieb veranlasst sind. 

Das ist der Fall, wenn die Ausgaben 
�� objektiv im Zusammenhang mit ei-
ner betrieblichen Tätigkeit stehen 
und
�� subjektiv dem Betrieb zu dienen be-
stimmt sind oder den Steuerpflichti-
gen unfreiwillig treffen und
�� nicht unter ein steuerliches Abzugs-
verbot fallen.

Auch freiwillige oder erfolglose Auf-
wendungen können betrieblich sein. 
Auf die Angemessenheit, Wirtschaft
lichkeit oder Zweckmäßigkeit kommt 
es nicht an.

Stehen Ausgaben teilweise mit der 
betrieblichen und teilweise mit der pri-
vaten Sphäre im Zusammenhang, dann 
müssen die privat veranlassten Teile 
ausgeschieden werden.

N I CH TA BZU GSFÄ H I GE  A USGA B EN 
( GEM Ä SS §  20  ESTG )

Bei bestimmten, ausdrücklich im 
Gesetz als nichtabzugsfähig bezeich-
neten Ausgaben handelt es sich um 
solche, die ihren Ursprung in der Pri-
vatsphäre des Steuerpflichtigen ha-
ben bzw deren Zweck auf die private 
Sphäre gerichtet ist. Dazu zählen ins-
besondere

GRENZZIEHUNG

�� Aufwendungen für Haushalt und 
Unterhalt der Familienmitglieder: 
zB Miete, Telefon, Einrichtung, Kin-
derbetreuung, Haushaltshilfe, auch 
wenn die Ausübung der Berufstätig-
keit dadurch erst ermöglicht wird. 
ABER: Ausgaben für das (auch privat 
genutzte) Telefon des angestellten 
(und mittätigen) Partners können 
abgesetzt werden. Und die Betreu-
ungskosten für bis zu 10-jährige Kin-
der können im Rahmen der Außerge-
wöhnlichen Belastungen abgesetzt 
werden.
�� Aufwendungen für die Lebensfüh
rung, selbst wenn sie die wirtschaft-
liche oder gesellschaftliche Stellung 
des Steuerpflichtigen mit sich bringt 
und die berufliche Tätigkeit fördert. 
So ist die Mitgliedschaft im Golf- 
oder Tennisklub nicht dem Betrieb 
zuzurechnen. ABER: Beiträge für ein 
Fitnessstudio können abzugsfähig 
sein, wenn durch den Besuch des 
Fitnessstudios anerkannte Berufs-
krankheiten verhindert werden kön-
nen (zB bei Zahnärzten).
�� Wirtschaftsgüter des höchstper
sönlichen Gebrauchs wie Brillen, 
Hörgeräte und Prothesen sind auch 
dann nicht abzugsfähig, wenn sie 
bei der Berufsausübung benötigt 
oder nur am Arbeitsplatz verwendet 
werden. ABER: Die Schutzbrille des 
Zahnarzts dagegen ist abzugsfähig.

�� Bei Wirtschaftsgütern des privaten 
Lebensbereichs (Waschmaschine, 
Kühlschrank, Radio und TV-Geräte, 
Fotoausrüstung, Tageszeitung etc) 
kommt – sofern sie nicht nachweis-
lich ausschließlich betrieblich ge-
nutzt werden – eine anteilige Be-
rücksichtigung einer Abschreibung 
oder sonstiger Ausgaben nicht in 
Betracht. ABER: Ausgaben für die 
Waschmaschine in der Ordination 
des niedergelassenen Arztes, wel-
che (ausschließlich) für die Wäsche 
der Ordinationskleidung verwendet 
wird, sind abzugsfähig.
�� Ausgaben für ein im Wohnungsver-
band gelegenes Arbeitszimmer und 
dessen Einrichtung sowie Einrich-
tungsgegenstände der Wohnung. 
ABER: Bildet das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der konkreten Tätigkeit, 
wie dies bei einem Gutachter der Fall 
sein kann, kann dies die Abzugsfä-
higkeit der Kosten begründen.
�� Repräsentationsausgaben, wie zB 
die Bewirtung von Geschäftsfreun-
den. ABER: Dient die Bewirtung der 
Leistungsinformation, sind 50 % 
steuerlich abzugsfähig (zB Ausga-
ben im Rahmen einer Ordinations-
eröffnung).
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D I EN ST V E R H Ä LT N I S MI T  
FA MI L I EN A N GEH Ö R I GEN

Bei Dienstverhältnissen mit Famili-
enangehörigen ist auf Fremdüblichkeit, 
Schriftlichkeit und angemessene Ver-
gütung zu achten. Daher ist auf einen 
schriftlichen Dienstvertrag (zumindest 
Dienstzettel, auf ausdrücklich verein-
barte Arbeitszeiten, regelmäßige Ar-
beitsleistung und Gehaltsauszahlung, 
und – sofern notwendig – schlüssige Ar-
gumente für die konkrete Gehaltshöhe 
Bedacht zu nehmen.

Lediglich fallweise Gelegenheits-
arbeiten durch den Ehepartner wie Te-
lefondienste, Bankwege, Chauffeur-
tätigkeiten oÄ fallen unter die eheliche 
Beistandspflicht und rechtfertigen kei-
ne zu einem Betriebsausgabenabzug 
führende Vergütungen.

In der nächsten Ausgabe: Das Auto 
im Steuerrecht.  

17
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DER PREIS IST HEISS – AUCH BEI 
VERANSTALTUNGEN MIT LOSVERK ÄUFEN. 
WIE WERDEN SIE  ZUM STEUERLICHEN 
UND ABGABENRECHTLICHEN GEWINNER?

G rundsätzlich sind Glücksspiele im Sinne des Glücks-
spielgesetzes Spiele, bei denen Gewinn und Verlust 
ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhän-

gen. Es gilt umsatzsteuerrechtliche als auch Komponenten 
iSd Glücksspielgesetzes zu berücksichtigen.

UMSAT ZST E U E R

Die mit Ausspielungen unmittelbar verbundenen Umsät-
ze (zum Beispiel Einsatz für Lose) sind dem Umsatzsteuer-
gesetz entsprechend unecht von der Umsatzsteuer befreit. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Vorsteuer aus den im Zu-
sammenhang mit dem Losverkauf erwachsenen Aufwendun-
gen nicht abzugsfähig ist (die dafür entstanden Druckkosten 
sind daher beispielsweise brutto als Ausgabe anzusetzen). 

GLÜCKSSP I EL A BGA B E

Glückshäfen, Juxausspielungen und Tombolaspiele un-
terliegen nicht dem Glücksspielmonopol und demnach auch 
keiner Glücksspielabgabe, wenn das zusammengerechnete 
Spielkapital solcher Ausspielungen desselben Veranstalters 
€ 4.000 im Kalenderjahr nicht übersteigt. Das Spielkapital 
ist das Produkt aus der Anzahl und dem Stückpreis der auf-
gelegten Spielanteile einer Ausspielung (Spielkapital = An-
zahl der Lose x Lospreis).

Glückshäfen sind Ausspielungen, bei denen die Spieler 
durch Ziehung die auf ihre Spielanteile (Loszettel) entfal-
lenden Treffer oder Nieten ermitteln oder zu deren Ermitt-
lung beitragen.

Juxausspielungen sind Ausspielungen, bei denen auf je-
den Spielanteil (Loszettel) ein Treffer entfällt und die Spie-
ler durch Ziehung die auf ihre Spielanteile entfallenden Tref-
fer ermitteln.

Tombolaspiele sind Ausspielungen, bei denen die Spiel-
anteile (Tombolakarten) drei Reihen zu je fünf verschiede-

nen Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 90 enthalten und die 
Treffer mit jenen Tombolakarten erzielt werden können, die 
eine nach den Spielbedingungen als gewinnend bezeichne-
te Zahlenkombination (Gewinnkombination) aufweisen, wo-
bei die Zahlen dieser Kombination in einer öffentlichen Zie-
hung ermittelt werden.

Bitte beachten Sie, dass sonstige Nummernlotterien von 
der Befreiungsbestimmung des Glücksspielgesetzes nicht 
umfasst sind. Diese wären genehmigungspflichtig und dür-
fen nur von juristischen Personen angeboten werden, wenn 
durch die Veranstaltung die Erreichung bestimmter Ein-
zelzwecke mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Art 
im Inland angestrebt werden.

Sonstige Nummernlotterien sind Ausspielungen, bei de-
nen die Spielanteile durch fortlaufende Nummern gekenn-
zeichnet sind. Die Treffer werden in einer öffentlichen Zie-
hung ermittelt.

Um mit dem Glücksspielgesetz nicht in Konflikt zu gera-
ten, ist es daher notwendig, den Ablauf einer Veranstaltung 
mit Losverkauf richtig zu planen. Es ist erforderlich, dass 
Sie mit der Ausspielung das Spielkapital von € 4.000 (zB 
2.000 Lose á € 2) nicht überschreiten. Des Weiteren muss 
der Losverkauf so gestaltet werden, dass er von Gesetzes 
wegen dem Glücksspielgesetz als Glückhafen oder Juxaus-
spielung einzuordnen ist.

Bei Glückshäfen handelt es sich wie bereits beschrieben 
um Ausspielungen, bei denen die Spieler durch Ziehung die 
auf ihre Spielanteile (Loszettel) entfallenden Treffer oder Nie-
ten ermitteln oder zu deren Ermittlung beitragen.

PR A X I ST I PP

Der Passus „oder zu deren Ermittlung beitragen“ wird 
beispielsweise dadurch erfüllt, dass die Teilnehmer beim 
Loskauf ihre Namen auf den Losen anbringen und die Ge-
winner bei der öffentlichen Ziehung namentlich genannt wer-
den. Würde die namentliche Nennung entfallen und Sie die 
Gewinner durch Ausrufen der Losnummern ermitteln, wür-
den Sie eine genehmigungspflichtige sonstige Nummern-
lotterie betreiben.

Kontaktieren Sie uns daher bitte rechtzeitig, bevor Sie ei-
nen Losverkauf durchführen. 

WER GEWINNT, 
WER VERLIERT?
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GRU N D E R W E R BST E U E R N E U  
A B  01.01.2016

Da gegen Ende eines jeden Jahres regelmäßig verstärkt 
Liegenschaftsübertragungen vorgenommen werden, möch-
te ich die seit 01.01.2016 geltende neue Rechtslage betref-
fend die Grunderwerbsteuer (GrESt) in Erinnerung rufen: Seit 
01.01.2016 dient als Bemessungsgrundlage für die GrESt nicht 
mehr der (dreifache) Einheitswert, sondern grundsätzlich der 
(zu diesem Zweck neu eingeführte) sog. „Grundstückswert“.

Wie dieser „Grundstückswert“ berechnet wird, ist der eben-
falls neu geschaffenen sog. Grundstückswertverordnung zu 
entnehmen. Zwei Methoden werden zur Verfügung gestellt: Die 
relativ komplizierte sog. Pauschalwertmethode und der auf-
grund eines „geeigneten Immobilienpreisspiegels abgeleitete 
Wert“. Liegt der „gemeine Wert“ einer Liegenschaft jedoch un-
ter dem Grundstückswert, ist der gemeine Wert Bemessungs-
grundlage, wobei der Steuerpflichtige dies nachweisen muss.

Ist der Wert der Gegenleistung für eine Liegenschaftsüber-
tragung allerdings höher als der Grundstückswert, so bildet 
die Gegenleistung die Steuerbemessungsgrundlage. Bei ei-
nem „normalen“ Kauf ist somit in der Regel weiterhin der Kauf
preis die GrESt-Bemessungsgrundlage (sofern dieser nicht un-
ter dem Grundstückswert liegt).

Der Steuertarif ist bei entgeltlichen Erwerbsvorgängen 
grundsätzlich weiterhin 3,5 % der Bemessungsgrundlage.

Für unentgeltliche Erwerbsvorgänge wurde folgender neu-
er Progressionstarif eingeführt:
�� Die ersten EUR 250.000, der Bemessungsgrundlage wer-
den mit 0,5 % besteuert.
�� Die nächsten EUR 150.000, der Bemessungsgrundlage 
werden mit 2 % besteuert.
�� Der darüber hinausgehende Betrag wird mit 3,5 % be-
steuert.
Der erb und pflichtteilsrechtliche Erwerb (einschließlich 

aufgrund eines Legates sowie aufgrund § 14 (1) Z 1 WEG) so-
wie Erwerbe im begünstigten Familienkreis (§ 26 a (1) Z 1 
GGG) gelten immer als unentgeltlich. Weiters wurden bei Ei-
gentumsübertragungen unter Ehegatten, im Zusammenhang 
mit Scheidungen, bei der Übertragung von land und forstwirt
schaftlichem Vermögen sowie im Zusammenhang mit Unter
nehmensumgründungen Sonderregelungen geschaffen. Um 
die Bestimmung des Grundstückswertes zu erleichtern, hat 
das BMF nunmehr ein Berechnungsprogramm geschaffen, 
welches über die Homepage des BMF frei abrufbar ist.

RECHT KURZ GEFASST

Dr. Guido Schwab ist öffentlicher 
Notar in Kapfenberg.

Wiener Straße 29
8605 Kapfenberg
Tel: +43 (0) 3862 28800-0
Fax: +43 (0) 3862) 28800-9
office@notariat-kapfenberg.at
www.notariat-kapfenberg.at
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WER GEWINNT, 
WER VERLIERT?

MAG.  EVA-MARIA
WILHELMER,  MA

ist Assistentin Steuern
und spezialisiert auf 
Verfahrens- und 
Finanzstrafrecht

MMAG.  KRISTOF
PÖLZLER

ist Assistent Steuern
und spezialisiert auf 
Immobilienertragsteuer
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ERNTE 
DANK 
VORSTEUERABZUG
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RECHNUNGEN VOM L ANDWIRT:  EIN  
STRENGES REGLEMENT IM ZUSAMMENHANG 
MIT EINER RICHTIGEN RECHNUNGSAUS-
STELLUNG IST IMMER MIT DEM DAMIT  
VERBUNDENEN VORSTEUERABZUG ZU SEHEN.

E ine ordnungsgemäße Rechnung ist Grundvoraussetzung 
dafür, dass die von einem anderen Unternehmer in einer 
Rechnung gesondert ausgewiesenen Steuer für Leistun-

gen, die für das Unternehmen erbracht werden, als Vorsteu-
er geltend gemacht werden kann. Auch pauschalierte Land- 
und Forstwirte haben sich grundsätzlich an die allgemeinen 
„Spielregeln“ der Rechnungslegung zu halten.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick darüber, wo-
rauf Sie im Zusammenhang mit der Rechnungslegung eines 
Landwirts besonders achten sollten.

R ECH N U N GSB E T R AG Ü B E R € 400

Bei Rechnungen über € 400 ist ein grundsätzlich vor-
steuerabzugsberechtigter Leistungsempfänger nur dann 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn der Beleg sämtliche 
Rechnungsmerkmale gemäß § 11 UStG aufweist. So ist es 
ua erforderlich, dass die Rechnung den auf das Entgelt ent-
fallenden Steuerbetrag sowie den anzuwendenden Steuer-
satz aufweist.

Pauschalierte Landwirte haben für gewöhnlich keine Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer. Der Empfänger von Rech-
nungen pauschalierter Landwirte kann trotz Nichtvorliegens 
einer UID-Nummer die ausgewiesene Vorsteuer zum Abzug 
bringen, wenn der pauschalierte Landwirt auf der Rechnung 
vermerkt, dass er die Durchschnittssatzbesteuerung anwen-
det.

O H N E ZUSAT ZST E U E R

Soweit die Umsätze an einen Unternehmer erbracht wer-
den, beträgt der anzuwendende Steuersatz 13 % der Bemes-
sungsgrundlage.

Auf der Rechnung muss darauf hingewiesen werden, dass 
die Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 22 Abs 1 UStG 
in Anspruch genommen wird.

Da es nicht erforderlich ist, die entsprechende gesetzliche 
Bestimmung auf der Rechnung anzuführen, reicht der Hin-
weis auf den Durchschnittssteuersatz 13 %auf der Rechnung. 

Ü B E R PRÜ FEN  SI E  I H R E  R ECH N U N G DA H E R A U F:

�� Ausweis des anzuwendenden Steuersatzes: 13 % Um-
satzsteuer (an Unternehmen. Nicht von Bedeutung ist, 
ob die Bezeichnung Umsatzsteuer oder Mehrwertsteu-
er verwendet wird) 
�� Ausweis des auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrages

ERNTE 
DANK 
VORSTEUERABZUG

�� Hinweis, dass die Durchschnittssatzbesteuerung ange
wendet wird: „Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs 
1 USt“

Wird mit Gutschrift gegenüber pauschalierten Land- und 
Forstwirten abgerechnet, ist der oben geforderte Hinweis auf 
der Gutschrift erforderlich.

MI T ZUSAT ZST E U E R

Beim Verkauf von alkoholischen Flüssigkeiten und be-
stimmten nicht alkoholischen Getränken besteht die Auf-
zeichnungs- und Umsatzsteuerpflicht in Form einer Zusatz-
steuer.

Soweit die Umsätze an einen Unternehmer erbracht wer-
den, beträgt der anzuwendende Steuersatz 13 % zuzüglich 
7 % (sogenannte Zusatzsteuer) der Bemessungsgrundlage.

Auf der Rechnung ist darauf hinzuweisen, dass sowohl 
Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 22 Abs 1 UStG in 
Anspruch genommen als auch eine Zusatzsteuer verrech-
net wird. 

Da es nicht erforderlich ist, die entsprechende gesetzli-
che Bestimmung auf der Rechnung anzuführen, genügt bei 
Ausweis eines Steuersatzes von 20 % folgender Hinweis auf 
der Rechnung: „Durchschnittssteuersatz 13 % zuzüglich Zu-
satzsteuersatz 7 %“.

R ECH N U N GSB E T R AG U N T E R € 400,  WO R A U F I ST  ZU 
ACH T EN ?

Übersteigt eine Rechnung den Gesamtbetrag von € 400 
nicht, können Name und Adresse des Leistungsempfängers 
sowie die laufende Rechnungsnummer entfallen. Ebenso 
kann der getrennte Ausweis des Steuerbetrages unterblei-
ben. Es genügt die Angabe des Bruttobetrages und des Steu-
ersatzes (zB „Durchschnittssteuersatz 13 %“).

 
Dem Leistungserbringer steht es dennoch frei, eine Rech-

nung auszustellen, welche alle gesetzlichen Formerforder-
nisse erfüllt. 
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DR.  NADJA 
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ist Steuerberaterin 
und ua spezialisiert auf 
Land- und Forstwirtschaft
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MIT 13.  JUNI  2016 WURDE DAS APRÄG 2016 
VERÖFFENTLICHT,  WOMIT ÖSTERREICH DIE 
EU-BIL ANZRICHTLINIE  UMGESETZT HAT. 
DAMIT SOLL DIE  UNABHÄNGIGKEIT DER  
ABSCHLUSSPRÜFER GESTÄRKT WERDEN. 

Z iel des AbschlussprüfungsrechtsÄnderungsgesetz 
2016 (APRÄG 2016) ist, die Anforderungen an die Ab-
schlussprüfer klarer und vorhersehbarer zu gestalten 

und ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit besser zu ge-
währleisten. Die Rolle des Prüfungsausschusses soll eben-
falls gestärkt werden. Die Übergangsregelungen für die 
erstmalige Anwendung des Rechnungslegungsänderungs-
gesetzes (RÄG) 2014 sollen klargestellt werden und sind 
sowohl für Jahres- als auch Konzernabschlüsse für das Ge-
schäftsjahr 2016 relevant.

DIE NEUE 
UNABHÄNGIGKEIT?

22
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EI N  Ü B E R B LI CK Ü B E R D I E 
W ESEN T LI CH EN  Ä N D E RU N GEN 

Im Rahmen von Umwertungen aus der erstmaligen An-
wendung des RÄG 2014 besteht für Rückstellungen und 
latente Steuern die Option, den Unterschiedsbetrag über 
längstens fünf Jahre gleichmäßig verteilt nachzuholen. Die-
se Verteilung beginnt mit dem Jahr seiner Zuführung. Die Er-
mittlung des Unterschiedsbetrages hat zu Beginn des Ge-
schäftsjahres der Erstanwendung zu erfolgen. 

Latente Steuern, die aus Umgründungen oder Kapitalkon-
solidierungen herrühren, müssen nun aufgrund der Über-
gangsregelungen über das Eigenkapital gebildet und dürfen 
nicht über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.

In Hinblick auf die Darstellung der Vorjahreszahlen gilt 
festzuhalten, dass die geänderte Gliederung und die neuen 
Inhalte nicht unterschiedlichen Rechtsgrundlagen entspre-
chen dürfen. Die Vorjahresbeträge müssen in der Bilanz, der 
Gewinn und Verlustrechnung und dem Anhang angepasst 
werden (Bilanz, GuV, Anhang). Die veränderte Gliederung 
bezieht sich allerdings nur auf die Jahresabschlussdarstel-
lung, das Ergebnis des im Vorjahr aufgestellten Abschlus-
ses und der Bilanzgewinn bleiben hiervon unberührt. Die 
Umgliederungen können, den Bewertungsvorschriften und 
dem Sachverhalt entsprechend, im Jahr der ersten Anwen-
dung oder prospektiv erfolgen. 

Die geänderte Rechnungslegungspflicht für kapitalisti-
sche Personengesellschaften wird insofern präzisiert, als 
sich der Anwendungsbereich nur auf eingetragene Perso-
nengesellschaften beschränkt.

In Hinblick auf die Größenklassen der kapitalistischen 
Personengesellschaften wird ausgeführt, dass es bei einer 
diesbezüglichen Einordnung nicht auf die Voraussetzung 
des persönlich haftenden Gesellschafters ankommt, son-
dern auf die entsprechenden Kennzahlen der Personenge-
sellschaft ankommt. 

Im Bilanzausweis muss nicht nur das eingeforderte Kapi-
tal, sondern auch das gezeichnete und das eingezahlte Ka-
pital bekannt gegeben werden. 

Darüber hinaus wurden auch im Rahmen der Berechnung 
der Eigenmittelquote und der fiktiven Schuldentilgungs dauer 
Anpassungen vorgenommen. 

DIE NEUE 
UNABHÄNGIGKEIT?

MAG.  EVA-MARIA
WILHELMER,  MA

ist Assistentin Steuern
und spezialisiert auf 
Verfahrens- und 
Finanzstrafrecht

MAG.  HELMUT
LEIT INGER

ist Geschäftsführer 
und ua spezialisiert auf 
Verrechnungspreise 
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PERSONALABRECHNUNG 
INTERNATIONAL 
RECHENAUFGABE 183-TAGE-FRIST IN 
DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN. 
HIER EIN LEITFADEN ZUR RICHTIGEN 
BERECHNUNG IN DER PRAXIS.

W ie berechnet sich die 183-Tage-Frist im Doppel-
besteuerung sabkommen? Die Antwort auf diese Fra-
ge beeinflusst, ob der Wohnsitz- oder der Tätigkeits-

staat das Besteuerungsrecht für Dienstnehmerbezüge hat.

A LLGEMEI N ES ZUM 
D O PP ELB EST E U E RU N GSA B KOMMEN

Österreich hat mit den wichtigsten Staaten Verträge ge-
schlossen (sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen), 
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Mitgezählt werden dabei folgende Tage:
�� Tage bloßer Teilanwesenheit,
�� der Ankunftstag,
�� der Abreisetag,
�� alle übrigen Tage des Aufenthalts im Tätigkeitsstaat wie 
Samstage, Sonntage, öffentliche Feiertage, Urlaube, die 
unmittelbar vor, während oder nach der Tätigkeit im Ein-
satzstaat verbracht werden,
�� kurze Arbeitsunterbrechungen etc.

Ein Tag, an dem der Steuerpflichtige in einem Staat – 
wenn auch nur kurz – anwesend ist, zählt für die Berech-
nung des Zeitraumes von 183 Tagen in diesem Staat als An-
wesenheitstag. Auch Teilanwesenheit am Ankunfts- oder 
Abreisetag genügt also.

Für den konkreten Fall ergibt sich daraus, dass auch alle 
Tage, an denen der Arbeitnehmer aus Österreich (dem Tä-
tigkeitsstaat) abgereist ist, und alle Tage, an denen er bei 
der Fahrt von Deutschland die österreichische Grenze noch 
vor 24 Uhr überschritten hat, als volle Aufenthaltstage in 
Österreich zählen.

Wird durch diese richtige Tagezählweise der Grenzwert 
von 183 Tagen in Österreich überschritten, so kommt Öster-
reich das Besteuerungsrecht für die im Tätigkeitsstaat (Ös-
terreich) bezogenen Bezüge zu, die der Steuerpflichtige wäh-
rend der Entsendung erhalten hat.

Somit berechnet sich die Summe von 183 Tagen nach tat
sächlichen Aufenthaltstagen. Diese sind von den Arbeitsta
gen zu unterscheiden. 

die verhindern, dass Unternehmer bzw Arbeitnehmer, die 
grenzüberschreitende Aktivitäten setzen, sowohl in Öster-
reich als auch im Ausland – also doppelt – besteuert werden.

Arbeitnehmer sind grundsätzlich in ihrem Ansässigkeits-
staat zu besteuern. Wenn sich der Arbeitnehmer allerdings 
über 183 Tage im Tätigkeitsstaat aufhält, so wird er im Tä-
tigkeitsstaat – für die dafür bezogenen Vergütungen – be-
steuert.

D I E  R I CH T I GE  Z Ä H LW EI SE  B EI  D E R 183-TAGE- R EGEL

Der BFG hatte zu entscheiden, wie mit jenen Tagen bei 
der 183-Tage-Berechnung in Doppelbesteuerungsabkom-
men umzugehen ist, an denen der Dienstnehmer sich so-
wohl im Wohnsitzstaat als auch im Tätigkeitsstaat aufhält. 
Vor allem ging er auf die Fragestellung ein, wie die An- und 
Abreisetage in den bzw aus dem Tätigkeitsstaat zu berück-
sichtigen sind.

Im konkreten Urteil ging es um einen in Deutschland an-
sässigen und bei einem deutschen Dienstgeber beschäftig-
ten Dienstnehmer, welcher vorübergehend nach Österreich 
entsandt wurde. Es war strittig, ob sich der Dienstnehmer 
mehr als 183 Tage im Kalenderjahr in Österreich aufgehal-
ten hat.

Nach Ansicht des BFG sind zur Berechnung der Dauer des 
Aufenthaltes im Tätigkeitsstaat solche Tage zu berücksichti-
gen, an denen sich der oder die Steuerpflichtige tatsächlich 
physisch im Tätigkeitsstaat aufhält. 

PERSONALABRECHNUNG 
INTERNATIONAL 
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DIE UNTERNEHMENSLEITUNG 
IST GEFORDERT,  DAS 
UNTERNEHMEN UMFASSEND 
GEGEN ELEKTRONISCHE 
ANGRIFFE ZU SCHÜTZEN.

W er glaubt, dass man sich als 
Kleinstbetrieb aus der Provinz 
nicht um Cyber-Kriminalität küm-

mern müsse, der irrt. In den Medien hört 
man schon länger von Attacken gegen 
große Unternehmen wie zuletzt gegen 
die Telekom Austria, den Flughafen 
Wien oder den Diebstahl von Zugangs-
daten bei Onlinediensten. Zwischen-
durch erreichen uns auch immer wieder 
Meldungen über technische Schwach-
stellen wie den kürzlich bekannt ge-
wordenen umfassenden Spionagezu-
griff auf das iPhone von Apple oder 
Lücken in als sicher geltenden Daten-
übertragungsprotokollen. Betroffen war 
man selbst davon selten oder bemerk-
te es auch nicht. Mit derzeit vorwiegend 
über E-Mail verbreitete Schadprogram-
me, welche alle verfügbaren Daten ver-
schlüsseln und erst gegen Bezahlung 
von Lösegeld (daher „Ransomware“ 
genannt) wieder freigeben, ändert sich 
das nun schlagartig. Ein unüberlegter 
Klick genügt und der finanzielle Scha-
den und Imageverlust ist angerichtet.

Sind für diese Bedrohungen allei-
ne die Techniker verantwortlich? Krimi-
nelle nützen neben den technischen 
Schwachstellen (zB Adobe Flash, Apple 
Quicktime, Makros in Office, Javascript 
im Browser und PDF Reader etc) immer 
mehr die Schwächen der Menschen 
und der Unternehmensorganisation 
aus. Die Mitarbeiter sind Ziel der An-
greifer und damit gleichzeitig aber auch 
das wirksamste Präventionsmittel für 
das Unternehmen. Daher ist als Min-
destmaß jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter mit Zugang zu E-Mails zu 
sensibilisieren und zu schulen, damit 
harmlose Mails von kriminellen Mails 
unterschieden werden können und ver-
dächtige Links oder Dateianhänge erst 
gar nicht geöffnet werden. Das wird zu-
nehmend schwieriger, weil die betrü-
gerischen Mails den echten Mails der 
Geschäftspartner immer ähnlicher wer-
den. Schutzprogramme gegen Viren und 
andere Schadsoftware sind unbedingt 
zu verwenden, aber sie können allesamt 
keinen hundertprozentigen Schutz bie-
ten. Nicht nur das Internet ist gefährlich, 
auch ein USB-Stick kann es sein! Oder 
ein Passwort, das schlecht gewählt ist 
oder jemand sowohl innerbetrieblich 
als auch bei einem Onlinedienst ver-
wendet. Und leider auch das beliebte 
Smartphone, das privat und betrieblich 
verwendet wird.

Um sich vor Spionage zu schüt-
zen, verzichten beispielsweise einzel-
ne Abteilungen größerer Unternehmen 
bereits bewusst auf den Einsatz von 
Smartphones, Notebooks oder Tablets 
oder kleben Mikrofone und Kameras ab. 
Solche Beispiele machen deutlich, dass 
Informationen im Unternehmen nach 
Wichtigkeit gereiht und jeweils ange-
messene Maßnahmen zum Schutz vor 
Cyberkriminellen ergriffen werden sol-
len.

Cyber Security ist Chefsache. Um 
das Unternehmen erfolgreich gegen 
elektronische Angriffe zu schützen, 
müssen möglichst sichere Technologi-
en eingesetzt werden, Menschen sensi-
bilisiert und geschult und die internen 
Abläufe laufend angepasst werden.  

DATENDIEBSTAHL, 
ERPRESSUNG 
UND SPIONAGE

MAG.  GERHARD
SIEBENHOFER

ist Steuerberater
und spezialisiert auf 
Verfahrens- und 
Finanzstrafrecht
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EN TSEN D U N G VO N  A R B EI T N EH ME R N 
N ACH  U N GA R N : 
D I E  T ÜCKE ST ECK T I M  D E TA I L

Beim Thema Entsendung ist Ungarn weiterhin der Mus
terschüler in der CEERegion. Trotzdem gilt auch hier: Die 
Tücke steckt im Detail. So gilt es insbesondere, die sozial
versicherungsrechtlichen formalen Anforderungen zu erfül
len. Bei der Vorbereitung und während einer Entsendung 
stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung gern zur Ver
fügung.

Für die Entsendung von ausländischen Mitarbeitern nach 
Ungarn gelten grundsätzlich die in der EU üblichen Bestim-
mungen. Ein Unternehmen muss spätestens innerhalb von 30 
Tagen ab dem Beginn einer vorübergehenden Tätigkeit beim 
Finanzamt den Namen, die Anschrift und die Staatsangehö-
rigkeit des Arbeitnehmers melden sowie den Ort, an dem er 
vorübergehend tätig sein wird. Bei Überschreitung der 183-Ta-
ge-Frist besteht eine Pfl icht des Arbeitnehmers, sich wegen 
Zahlung der Einkommensteuer als Steuerresident anzumel-
den. Das ungarische Unternehmen, das den entsendeten Mit-
arbeiter beschäftigt, muss keine Übersicht zu allen bei ihm be-
schäftigten Ausländern führen. Die Einkünfte der entsandten 
Mitarbeiter werden grundsätzlich in Ungarn besteuert, sofern 
keine abweichende Regelung durch ein Doppelbesteuerungs-
abkommen besteht. 

Eine Steuerpfl icht in Ungarn besteht also nur, wenn der 
Aufenthalt in einem Kalenderjahr über 183 Tage hinausgeht 
und wenn die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für ei-
nen Arbeitgeber gezahlt werden, der in Ungarn ansässig ist. 
Aus steuerlicher Sicht ist auch zu prüfen, ob durch die Ent-
sendung eine Betriebsstätte des ausländischen rechtlichen 
(tatsächlichen) Arbeitgebers begründet wird. Entsandte Mit-
arbeiter unterliegen der Sozialversicherung im entsendenden 
Staat, sofern die Bedingungen laut EU-Verordnung erfüllt sind; 
dafür muss das sogenannte A1-Formular vorgelegt werden.

Bei der Vorbereitung und während einer Entsendung ste-
hen wir mit unserer langjährigen Erfahrung gern zur Verfügung.

BEYOND EXPECTATIONS
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Mag. Waltraud Körbler ist Managing Partner bei
IB Grant Thornton Hungary.

IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung GmbH & Co KG
Schönbrunner Straße 222-228/1/7 
A-1120 Wien
T: +43 1 505 43 13 2036 
E: offi ce@ibgroup.at
W: www.ibgroup.at 
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SEIT 1.  MAI  2016 GILT FÜR 
BEHERBERGUNG DIE  ERHÖHUNG 
DER UMSATZSTEUER AUF 13 %. 
FÜR FRÜHSTÜCK UND SPEISEN FALLEN 
NUR 10 % AN.  DIE  AUF TEILUNG DES 
PAUSCHALEN ENTGELTS AUF 
BEHERBERGUNG UND VERKÖSTIGUNG 
ERÖFFNET NEUE SPIELRÄUME.

S eit 1. Mai unterliegen Beherbergungsleistungen einem 
Umsatzsteuersatz von 13 %. Der Umsatzsteuersatz für 
ein ortsübliches Frühstück beträgt nach wie vor 10 %, 

auch wenn der Preis im Beherbergungsentgelt enthalten ist. 
Durch die unterschiedlichen Steuersätze stellt sich nun die 
Frage, wie ein pauschales Entgelt aufzuteilen ist.

Dafür sieht die Finanz zwei Varianten vor:

Liegen Einzelverkaufspreise vor, ist die Aufteilung im 
Verhältnis dieser vorzunehmen. Beträgt der Preis der reinen 
Beherbergung beispielsweise € 90 netto und jener für Halb-
pension € 120 netto entspricht die Differenz von € 30 den 
Restaurationsleistungen (10 %). Die USt auf das pauschale 
Entgelt von € 120 beträgt somit € 14,70.

Unternehmen können bei dieser Aufteilung auch die ent-
sprechenden durchschnittlichen Einzelverkaufspreise des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraums verwenden (Ge-
samtumsatz dividiert durch gesamte Beherbergungen). Die 
ermittelten durchschnittlichen Einzelverkaufspreise der Ist-
Werte 2015 für Beherbergungen ohne Verköstigung können 
somit für die Umsatzsteuerberechnung 2016 herangezogen 
werden.

Liegen keine Einzelverkaufspreise vor, weil beispiels-
weise nur Halbpension angeboten wird, ist nach den Kosten 
aufzuteilen. Die Aufteilung der Kosten kann von den Unter-
nehmen aufgrund von Erfahrungswerten festgesetzt werden. 
Beispielsweise kann ein Zimmer mit Halbpension im Verhält-
nis 60 % (Zimmer) zu 40 % (Halbpension) aufgeteilt werden.

A LL I N CLUSI V E

Nach Ansicht der Finanzverwaltung unterliegen auch All 
inclusive-Angebote dem 13%igen Steuersatz. Das bedeu-
tet, dass regelmäßig mit der Beherbergung verbundene Ne-
benleistungen ebenso 13 % unterzogen werden können. Das 
Begrüßungsgetränk, die Vermietung von Park- und Garagen-
plätzen, der Verleih von Sportgeräten, Liegestühlen, Fahrrä-
dern etc fallen unter diese Nebenleistungen.

FA ZI T

Die umsatzsteuerlichen Änderungen nehmen enormen 
Einfluss auf die Preisgestaltung und eröffnen sogleich mehr 
Spielräume. Unternehmer müssen für sich selbst entschei-
den, wie sie künftig Logis, Getränke, Speisen und die sons-
tigen Nebenleistungen anbieten. 

PROZENTE
ZUM FRÜHSTÜCK

GEORG
ZWISCHENBERGER, 
MSC

ist Assistent Steuern
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W I SSEN SW E RT ES ZUM  B U N D ES - 
ST I F T U N GS -  U N D FO N DSGESE T Z 2015

Das neue Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BSt-
FG 2015) ist mit 1.1.2016 in Kraft getreten und findet lediglich 
auf Stiftungen und Fonds Anwendung, welche gemeinnützi-
ge oder mildtätige Zwecke über ein Bundesland hinaus ver-
folgen. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Beurteilung der 
abgabenrechtlichen Gemeinnützigkeit bereits im Zuge der 
Stiftungsgründung vorgenommen wird.

Die Stiftung wird zumindest durch zwei Organe vertreten, 
nämlich dem Stiftungsvorstand und dem Rechnungsprüfer 
bzw. dem Stiftungs- und Fondsprüfer. Während der Stiftungs-
vorstand die Geschäfte führt und dafür sorgt, dass der Stif-
tungszweck erfüllt wird, überprüft der Stiftungs- und Fonds-
prüfer die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie die 
zweckkonforme Verwendung der Mittel. Ein Aufsichtsorgan 
muss nur verpflichtend installiert werden, wenn dies in der 
Gründungserklärung vorgesehen ist oder es sich um eine gro-
ße Stiftung handelt. Ferner unterliegen Stiftungen und Fonds 
nach dem BStFG 2015 der staatlichen Stiftungs- und Fonds-
behörde.

Der Abschluss der Stiftung ist innerhalb von vier Mona-
ten ab dem Vorliegen zu prüfen. Wie der Abschlussprüfer hat 
auch der Stiftungs- und Fondsprüfer sicherzustellen, dass 
weder Ausschlussgründe vorliegen noch die Vorschriften zur 
Unabhängigkeit missachtet werden. Aufgrund seiner Kon-
trollfunktion beurteilt der Prüfer, ob der Stiftungszweck im 
abgelaufenen Geschäftsjahr erfüllt wurde. Treten in diesem 
Zusammenhang schwerwiegende Verstöße gegen die Grün-
dungserklärung oder grobe Pflichtverletzungen des Stiftungs-
vorstands zutage, so führt dies zu einer Berichterstattungs-
pflicht des Prüforgans. Die aufgezeigten Mängel sind vom 
Stiftungsvorstand zu beseitigen. Spätestens neun Monate 
nach Ende des Rechnungsjahres hat der Stiftungsvorstand 
den geprüften Abschluss, den Prüfbericht sowie einen Tätig-
keitsbericht, welcher im Gesetz nicht näher definiert ist, der 
Stiftungs- und Fondsbehörde vorzulegen. Zusätzlich ist der 
Abschluss auch an das Stiftungs- und Fondsregister zu über-
mitteln.

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit der Rechnungs-
legung und Prüfung von Stiftungen und Fonds nach dem BSt-
FG 2015 steht Ihnen die Dr. Denk Wirtschafts-Prüfungs GmbH 
gerne zur Verfügung.

DRUM PRÜFE ...
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Dr. Denk 
Wirtschafts-Prüfungs 
GmbH
Johann Fux-Gasse 26
8010 Graz
www.wirtschafts-pruefung.at

Katrin Pfeiler, MSc ist Revisionsassisten-
tin bei der Dr. Denk Wirtschafts-Prüfung.



UND L ANGSAM 
WOCHS MA ZAMM…

Es ist eine wahre Männerfreundschaft 
– eigentlich eine große Liebe. Ei-
gentlich sogar Liebe zum Quadrat. 

Die von mir zu Harry, von Harry zu mir 
und unabhängig davon: unserer beider 
Liebe zum Austropop.

Es begann an einem grauen Septem-
bertag des Jahres 1982. Wir waren zwei 
Blumen aus dem Gemeindebau, es war 
der erste Schultag und der letzte freie 
Platz: Ich hatte also keine Wahl und sag-
te „Du entschuidige, i kenn di...“ zu Ha-
rald Pekar. Er erwiderte: „Jo, i bleib heit 
Nocht bei dir“, wurde mein Sitznachbar 
und von da an auch Lebenspartner in al-
len Tonlagen. In guten wie in schlech-
ten Zeiten. 

Im zarten Alter von 10 Jahren sa-
hen wir uns übrigens nicht annähernd 
so ähnlich wie heute, da unser beider 
Haupthaar – von Alter und Strapazen 
gezeichnet – sich dem Farbton einer be-
tagten Gardine angeglichen hat. „Für 
immer jung“...ist eine Lüge, diesbezüg-
liche Beschwerden nimmt Wolfgang Am-
bros gerne entgegen.

Aber wie es so ist im Leben, wenn 
man viel Zeit miteinander verbringt, 
beginnt man sich anzunähern. Auch 
physio gnomisch. Wir sind annähernd 

gleich groß (das ist mutmaßlich ver-
erbt), was das Gewicht anbelangt, unter-
liegen wir saisonalen Schwankungen. 
Wir bemühen uns aber Team-intern um 
Balance. Wenn beim einen der Bauch-
umfang merklich zulegt, gleicht das der 
andere mit einer postwendenden Low-
Carb-Diät aus.

Das unterfütterte Ego des FDHlers 
kann sich dadurch bisweilen schon mal 
in einem Zustand ausnehmender Ge-
reiztheit befinden, der sich bei nächst-
bester Gelegenheit durch ein herzhaft in 
den Telefonhörer geschmettertes „Ruaf 
mi net an...“ entlädt. Im besten Fall 
ist dann gerade nicht ein Veranstalter 
am Rohr, sondern maximal der Steuer-
berater.

Aber vü schena is des Gfühl, wenn 
wir zwei uns Richtung Fürstenfeld auf-
machen. In einem hoffnungslos über-
motorisierten Pick-Up-Truck, der uns das 
Gefühl gibt, wir hätten es auch in Nash-
ville schaffen können. Wobei der Ehrlich-
keit halber hinzugefügt sei: Das Talent 
hat um mich immer schon einen großen 
Bogen gemacht, hat sich dafür aber bei 
Harry häuslich niedergelassen. Von De 
Zwa kann nur einer was – aber dafür al-

les. Ich singe und schlage die Klampfe. 
Harry hingegen kann singen, kann Gi-
tarre, kann Klavier, kann TV-Geräte pro-
grammieren, Sat-Schüsseln einrichten, 
Computer neu aufsetzen, Löcher in Be-
tonwände bohren und sogar Lampen 
montieren. Kann ich alles nicht. Harry ist 
der perfekte One-Stop-Shop, speichern 
Sie sich bei Gelegenheit seine Nummer 
ein, das kann nie schaden.

Es gibt aber ausgleichende Gerech-
tigkeit: Was wir beide nicht können, aber 
wahnsinnig gerne machen, ist Coun-
try-Musik. Nach stundenlangen Pro-
ben nehmen wir aber zur Kenntnis, dass 
unser Englisch nicht unbedingt an Ten-
nessee oder Texas erinnert – sondern 
hörbar dem Grazer und Mürzzuschla-
ger Raum zuzuordnen ist. Mindestens 
einmal pro Jahr fliehen wir beide auch 
vor unseren Fans, die unsere Wohnun-
gen belagern, wir tricksen die Paparazzi 
aus und gehen an Bord eines Zweimas-
ters in Kroatien. 

Und schwören uns gegenseitig Jahr 
für Jahr in einer dieser Plavac-getränk-
ten Nächte: „Irgendwann bleib i dann 
durt...“ 

Termine unter: www.dezwa.at 

BLOGPOST
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Wir sind ein dynamisch wachsendes 
Dienstleistungsunternehmen und stets 
auf der Suche nach motivierten Mitar-
beitern im Bereich Rechnungswesen, 
Personalabrechnung und Steuerbera-
tung. Wenn Sie jemanden in Ihrem Um-
feld kennen, der Interesse hat, freuen 
wir uns auf die Bewerbung. Folgende 
Stelle ist derzeit vakant:

ST E U E R B E R AT E R / I N  ( VO LL ZEI T ) 
für Graz 

B E RU FSA N WÄ RT E R / I N  ( VO LL ZEI T ) 
für Graz 

O FFI CE-A SSI ST EN T / I N  ( VO LL ZEI T ) 
für Graz

 

Weitere Informationen zu den aktu-
ellen Stellenausschreibungen finden 
Sie auf unserer Website unter 

www.hoferleitinger.at/karriere.php

spezielle Situation einer Einzelperson oder juristischen 
Person ausgerichtet. Aufgrund der gebotenen Knapp-
heit der Meldungen sollte niemand handeln, ohne sich 
geeignete fachliche Beratung eingeholt zu haben. Hofer 
Leitinger Steuerberatung GmbH kann daher keine Haf-
tung übernehmen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die ge-
wählte Form für beide Geschlechter. Wir danken für Ihr 
Verständnis.
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